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001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

32004L0018 Vergabe-RL öffentliche Bauaufträge Art53;

BVergG 2006 §80 Abs3;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 80 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 80 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 80 gültig von 01.02.2006 bis 04.03.2010

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2008/04/0106 E 14. April 2011

Rechtssatz

Es ist grundsätzlich Sache des Auftraggebers, die Höhe der von ihm verlangten Qualität zu fordern. So hat der

Verwaltungsgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen (Hinweis E vom 28. Mai 2008, 2007/04/0232, mwN), dass es

Sache des Auftraggebers ist, welche Leistung er verlangt, soweit er dabei das Gebot der Gleichbehandlung und der

Nichtdiskriminierung beachtet. Auch in den Erläuterungen (BlgNR 1171 GP XXII, 68) zu § 80 BVergG 2006 wird

ausgeführt, dass der im Falle des Billigstbieterprinzips klar und eindeutig festzulegende Qualitätsstandard ein

Mindeststandard ist, dessen Überschreitung seitens des Unternehmers möglich und zulässig ist.Es ist grundsätzlich

Sache des Auftraggebers, die Höhe der von ihm verlangten Qualität zu fordern. So hat der Verwaltungsgerichtshof

bereits wiederholt ausgesprochen (Hinweis E vom 28. Mai 2008, 2007/04/0232, mwN), dass es Sache des Auftraggebers

ist, welche Leistung er verlangt, soweit er dabei das Gebot der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung

beachtet. Auch in den Erläuterungen (BlgNR 1171 Gesetzgebungsperiode römisch 22 , 68) zu Paragraph 80, BVergG

2006 wird ausgeführt, dass der im Falle des Billigstbieterprinzips klar und eindeutig festzulegende Qualitätsstandard

ein Mindeststandard ist, dessen Überschreitung seitens des Unternehmers möglich und zulässig ist.
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